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Freiheit und Gleichheit in veranderter Welt

Von Regierungsprisident Dr. ARTHUR BACHMANN, Ziirich

Wenn zornige junge Mianner mit wehenden Mihnen auf unseren Straen fiir Au-
tonomie demonstrieren, ballen zornige Viter die Fiuste und rufen nach Recht und
Ordnung. Priigelknabe ist beidseits der Staat; den einen ist er iibermichtig, den
andern greift er zuwenig durch. Freilich, beide Parteien gehen friiher oder spiiter
zur Tagesordnung iiber: die einen bei Beat und Love-in, die anderen bei Bier
und Gesprichen iiber den Aktivdienst. Sie haben sich nicht verstanden, aber sie
haben sich beruhigt. Man konnte die Akten schlieBen.

Paradoxe Konfliktsituation

Fin Unbehagen bleibt zuriick. Offensichtlich sind zwei extrem verschiedene Mei-
nungen iiber den Staat und seine Aufgabe aufeinandergeprallt; eine echte Ausein-
andersetzung blieb aus. Keiner will den anderen horen, jeder verabsolutiert seine
Idee von Staat, Recht und Ordnung.

Bei niherem Hinsehen erweist sich die Konfliktsituation als paradox. Jeder
nimmt Anleihen im Arsenal seines Gegners auf. Der Konservative liebt seine Frei-
heit, schwort auf den Freiheitsrechtskatalog unserer Staatsverfassungen und ver-
langt im Namen der Freiheit staatlichen Zwang ... gegen die anderen! Der Pro-
gressive wehrt sich gegen einen Staat und eine Gesellschaft, die Freiheit beschrinkt,
zu wenig bietet und fordert sein Recht . .. von den anderen.

Ireiheit, die ich meine

Wie verschieden die Begriffe sein konnen, die im Wort Freiheit gesucht und ge-
funden werden, bricht in solchen Konflikten immer wieder auf. Jedem aber bedeu-
tet sie die Chance, seinen Willen, sein eigenes Wesen in den Schranken faktischer
Hindernisse zu entfalten Nur eben — die Marschrichtung ist verschieden und der
Kollisionskurs dann unvermeidlich. Es mag eine Binsenwahrheit sein, aber sie muf3
doch wiederholt werden: Die Freiheit des einen findet ihre Schranken an der Frei-
heit des anderen. Das Zusammenleben in einem sozialen Organismus verlangt, daf}
jeder auf ein Stiick Freiheit verzichtet um der Freiheit des Mitmenschen willen.
Der Staat sichert diese Abgrenzung mit Gesetzen und nétigenfalls mit Polizeige-
walt. Das ist richtig und entspricht unserer Staatsauffassung. Gesetz und Staats-
gewalt werden aber dann zu einer Gefahr, wenn sie nur dazu dienen, die einmal
getroffene Abgrenzung, die einmal gefiigte Ordnung zum ewig wihrenden Axiom
zu stempeln. Echt freiheitliche Gesinnung mul} logischerweise auch Kritik zu-
lassen und Toleranz iiben gegen andere Meinungen, die im Zug einer sich tiiglich
wandelnden Welt jede Abgrenzung anders und neu gezogen wissen wollen. Die
Toleranz gegeniiber der Kritik, auch der unbequemen, wird damit zum eigent-
lichen Priifstein freiheitlich-demokratischer Gesinnung.

Gleichheit — im Prinzip ja?

Wir haben uns angewohnt, im gleichen Atemzuge auch von der Gleichheit, der
Rechtsgleichheit zu sprechen. Artikel 4 der Bundesverfassung garantiert sie. Durch
die Abschaffung formaler Privilegien wie derjenigen des Standes, der Herkunft
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usw. wird grundsitzlich jedem das gleiche MaBl an Freiheit eingerdumt. Einige
Unebenheiten, die aus dem letzten Jahrhundert in die neue Zeit hineinragen,
werden zweifellos noch ausgemerzt werden. Rechtsgleichheit bedeutet im wesent-
lichen, daB jedem gleiche Freiheit gewihrt und gleiche Freiheitsbeschrinkungen
zugemutet werden; natiirlich nicht im Sinne mechanischer Gleichmacherei, son-
dern so, daB3 Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden soll.

Was heute noch von der traditionellen Staatslehre unter Gleichheit verstanden
wird, ist ein wertvolles Gut, das wir nicht missen mdchten. Der vorwiegend nega-
tive Aspekt ist aber uniibersehbar. Im Kern wird damit jedem nur garantiert, daf3
seiner Selbstverwirklichung vom Staat dieselben, mdglichst geringen und sozial
begriindeten Hindernisse in den Weg gelegt werden. Das ist an sich richtig. Wer
von seiner Freiheit sinnvollen Gebrauch machen kann, ist damit ausreichend
bedient.

Und in Wirklichkeit?

Was aber soll der sozial Unterprivilegierte mit all den Freiheiten anfangen? Was
niitzt dem jungen Arbeitersohn die Bildungsfreiheit, wenn eine jahrelange Aus-
bildung und ein Studium fiir die Familie finanziell nicht tragbar ist>? Was niitzt
dem Ausgeflippten die Handels- und Gewerbefreiheit, wenn er keinen Beruf erler-
nen konnte und unsere Gesellschaft ihn nicht aufnimmt? Die Beispiele lieBen sich
beliebig vermehren.

Es kann und darf nicht gentigen, den Startschull zum Rennen um die Giiter
dieser Welt fiir alle gleichzeitig abzufeuern. Es widerspricht der Logik der Freiheit
und Gleichheit, daB3 der Staat Freiheiten gewihrt, deren Gebrauch groBen Teilen
der Bevolkerung durch die Gesellschaftsstruktur verwehrt ist. Eine Gesellschalt
freier Menschen mii3te bereit sein, auch gleiche Startbedingungen zu schaffen.

Vieles bleibt noch zu tun!

Die Aufgabe des Staates wird dann bedeutend schwieriger; er muf3 positive Lei-
stungen erbringen, um jedem die wahre Chancengleichheit zu bieten und dem
Schwicheren eine menschenwiirdige Existenz zu sichern. Zugegeben: Vieles wurde
in dieser Richtung getan, aber vieles bleibt noch zu tun. Der Wohlstand unserer
Zeit 148t das Problem etwas verblassen. Das darf aber nicht dariiber hinwegtiu-
schen, dal3 der arme Lazarus des Neuen Testamentes noch immer die Brosamen
vom Tische der Reichen i3t und nicht wirklich zum Mahl an den Tisch geladen
wird, auch wenn er es weniger fiihlt, weil die Brosamen zurzeit reichlicher vor-
handen sind.

Heutige Ordnung gentigt nicht mehr

Was Freiheit und Gleichheit erfordern, ist auch ein wirkliches Teilen der Giiter,
welche diese Welt fiir die Menschen bereithilt. Anfinge sind gemacht; sie folgen
nicht selten Sachzwingen und kommen spit; ein Beispiel hiefiir ist die Raumpla-
nung. Die immer kleiner werdende Welt kénnte leicht noch weitere Sachzwinge
fiir uns bereithalten. Da wire es wohl richtig, in echter Toleranz aufeinander zu
horen und vom Denken des anderen zu lernen. Die einmal gefiigte Ordnung ver-
mag der verinderten Welt nicht mehr zu geniigen. Was auf uns zukommt, sind
Probleme, die nur in echter Solidaritit aller Volkskreise und mit politischem En-
zagement gelost werden konnen.

57



	Freiheit und Gleichheit in veränderter Welt

